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Aktualisierte Richtlinien der Verkehrskommission der Schweizerischen Liga gegen Epilepsie

Epilepsie und Führerschein
Günter Krämer, Claudio Bonetti, Johannes Mathis, Klaus Meyer, Margitta Seeck, Rolf Seeger, Daniela Wiest

Einleitung und Hintergrund

Die Verkehrskommission der Schweizerischen Liga 
 gegen Epilepsie (SLgE) hat zuletzt 2006, in Abstimmung 
mit der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft 
(SNG) und der Schweizerischen Gesellschaft für Klinische 
Neurophysiologie (SGKN), die Richtlinien zur Fahr eig
nung bei Epilepsie überarbeitet [1]. Diese Richt linien 
haben sich bewährt, und grundlegende Änderungen 
waren nicht erforderlich. Erfahrungen bei der prak
tischen Anwendung, neue Richtlinien auf euro
päischer Ebene [2] sowie eine aktuelle Neudefinition 
der Epilepsiediagnose durch die Internationale Liga 
gegen Epilepsie [3] waren jedoch Anlass für eine Ak
tualisierung mit einigen Präzisierungen und Ergän
zungen.
Die ebenfalls mit den beiden obengenannten Fachge
sellschaften sowie darüber hinaus mit der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Neurochirurgie und der Schweize-
rischen Gesellschaft für Neuropädiatrie abgestimmte 
Neufassung entspricht weitgehend den in anderen 
europäischen Staaten üblichen Regelungen [2, 4]. Ob
wohl qualitativ hochstehende Studien zur evidenz
basierten Beurteilung des anfallsbedingten Unfall
risikos bei Epilepsie bislang kaum zur Verfügung 
stehen [5], hat sich zumindest die Datenlage zur Be
urteilung des Rezidivrisikos nach ersten Anfällen 
 [6, 7] oder beim Absetzen von Antiepileptika [8] in 
den letzten Jahren deutlich verbessert.
Die Beurteilung der Fahreignung beruht nicht nur in 
der Neurologie, sondern auch bei anderen Erkrankun
gen auf dem Vergleich der Risikoabschätzung einer 
bestimmten Patientengruppe, mit dem in einer Ge
sellschaft noch akzeptablen Unfallrisiko von 1:20 000 
im Jahr. Mit Hilfe der sogenannten «Risk of Harm 
Formula» und unter Berücksichtigung des sogenann
ten «acceptable range of risk» konnte das maximale, 
gesellschaftlich noch akzeptable Anfallsrisiko für Be
rufsfahrer auf 1% und für PWFahrer auf 22 bis 40% 
pro Jahr berechnet werden [9, 10]. Danach wurde auf 
europäischer Ebene empfohlen, das akzeptable Risiko 
für PWFahrer bei maximal 40% und für LKWFahrer 
unter 2% festzulegen [10]. Diese Überlegungen haben 
inzwischen nicht nur Eingang in die Entwicklung 
von Kriterien zur Beurteilung der Fahreignung bei 
Epilepsie, sondern auch bei anderen Erkrankungen 
gefunden [11].

Nach der bereits erwähnten neuen Epilepsiedefinition 
der Internationalen Liga gegen Epilepsie kann die Dia
gnose einer Epilepsie unter gewissen Voraussetzun
gen schon nach einem ersten epileptischen Anfall ge
stellt werden [3]. Dies haben wir bei der Neufassung 
ebenso berücksichtigt wie die nicht seltene Situation 
der Diagnose einer neurologischen Krankheit mit 
hohem, aber bislang nicht manifestiertem Epilepsie
risiko («drohende Epilepsie», zum Beispiel bei Patien
ten mit einem Hirntumor oder Hirnabszess). Hier sind 
wir der Auffassung, dass bei einem jährlichen Anfalls
risiko von über 40% keine Fahreignung besteht. Damit 
entsprechen wir auch einem Wunsch vieler Neuro
chirurgen und Neuroonkologen, sie in der  Beratung 
ihrer Patienten zu unterstützen.
Neu sind auch Empfehlungen zur Beurteilung der 
Fahreignung bei einem Anfallsrezidiv im Rahmen 
 eines Absetzversuchs der Antiepileptika. Für Berufs
kraftfahrer haben wir die weiterhin sehr hohen Hür
den besser in Übereinstimmung mit internationalen 
Empfehlungen [2, 4, 10] gebracht und in den Richtli
nien ausgeheilte kindliche EpilepsieSyndrome sowie 
erstmalige, provozierte Anfälle im Rahmen akuter, 
vorübergehender Erkrankungen oder deren Behand
lung speziell genannt. Bei den besonderen Bestim
mungen werden erstmals bestimmte Elektrofahr
räder und Elektrofahrstühle erwähnt, und schliesslich 
wurde auch der Vorschlag für ein fachärztlichneuro
logisches Zeugnisformular aktualisiert, das gegen
über den Strassenverkehrsämtern die einheitliche 
Berichterstattung erleichtern soll.
Leider gibt es in der Schweiz bisher noch wenig Emp
fehlungen und Richtlinien anderer Fachgesellschaften 
zur Beurteilung der Fahreignung. Unseres Wissens exis
tieren bislang nur noch die Empfehlungen zur Fahr
eignung bei Tagesschläfrigkeit einer Arbeitsgruppe 
der Schweizerischen Gesellschaft für Schlaf orschung, 
Schlafmedizin und Chronobiologie von 2007 [12] und 
die Richtlinien der Arbeitsgruppe Diabetes und Auto
fahren der Schweizerischen Diabetes-Gesellschaft und 
der Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie 
und  Diabetologie [13]. Wir würden begrüssen, wenn es 
in Analogie zu den zuletzt 2014 aktualisierten deut
schen Begutachtungsleitlinien «Krankheit und Kraft
verkehr» [14] auch detaillierte Regelungen für andere 
Krankheiten gäbe (neben neurologischen Erkran
kugen wie zerebralen Durchblutungsstörungen oder 
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Hirntraumata auch psychiatrische, internistische 
oder ophthalmologische Krankheiten). Diesbezüg
lich muss vorläufig auf Publikationen wie das Hand-
buch der verkehrsmedizinischen Begutachtung [15] oder 
auf die Richtlinien zur Fahreignung und Dienstfähig
keit auf der Schiene [16] zurückgegriffen werden.
Die allgemeinen gesundheitlichen Voraussetzungen 
der Fahreignung in der Schweiz sind im Strassenver
kehrsgesetz (SVG [17]) und in der Verkehrszulassungs
verordnung (VZV [18]) festgelegt. Im Rahmen von 
Via secura, einem Handlungsprogramm des Bundes 
zur Erhöhung der Sicherheit im Strassenverkehr, 
wurden verschiedene Gesetzesbestimmungen und 
ins besondere die medizinischen Mindestanforderun
gen für Fahrzeuglenker neu angepasst. Die wesent
lichen Ände rungen treten im Verlauf des Jahres 2015 
in Kraft und haben keine Auswirkungen auf die bis
herige Zulassungspraxis bei Epilepsie. Gemäss Arti
kel 11 der Verkehrszulassungsverordnung gilt weiter
hin, dass Personen mit Epilepsie nur aufgrund eines 
befürwortenden Berichtes eines Facharztes für Neu
rologie zum Verkehr zugelassen werden.
Es sei erneut betont, dass die hier vorgelegten Richt
linien dem Neurologen bewusst Spielraum für indi
viduelle Abweichungen von den genannten Fristen 
lassen, sofern diese nachvollziehbar begründet werden 
können. Auch in Zukunft ist in Abhängigkeit von 
 Änderungen der Gesetzgebung und neuen Erkennt
nissen in der Epilepsieforschung eine regelmässige 
Aktualisierung vorgesehen.

A) Allgemeine Richtlinien

1. Voraussetzung für eine Erst oder Wiederzulassung 
als Motorfahrzeuglenker ist eine dem Einzelfall 
angepasste, gegebenenfalls periodisch wiederholte 
Abklärung und Beurteilung durch eine Fachärz
tin / einen Facharzt für Neurologie FMH.

2. Nach einem erstmaligen epileptischen Anfall ist 
die Fahreignung zunächst aufgehoben. Die Dauer 
der erforderlichen Fahrkarenz hängt von der in 
 jedem Fall erforderlichen fachneurologischen Ab  
klärung und Beurteilung ab.

 Nach einem erstmaligen posttraumatischen oder 
postoperativen Frühanfall (innerhalb einer Woche) 
sowie einem anderen, eindeutig provozierten An-
fall (ein partieller Schlafentzug reicht beispiels
weise in der Regel nicht aus) ist nach fachneuro
logischer Abklärung und Beurteilung in der Regel 
eine Fahrkarenz von drei Monaten erforderlich.

 Nach einem erstmaligen unprovozierten Anfall 
ist nach fachneurologischer Abklärung und Be
urteilung in der Regel eine Fahrkarenz von sechs 

Monaten erforderlich. Wurde nach einem ersten 
Anfall aufgrund zusätzlicher Befunde und dadurch 
begründeter hoher Rezidivgefahr anhand der Krite
rien der neuen Epilepsiedefinition [3] die Diagnose 
einer Epilepsie gestellt, gelten die entsprechenden 
Bestimmungen (siehe 3: einjährige Fahrkarenz für 
Führerausweiskategorien B und B1 sowie A und A1).

 Bei Patienten mit langjährigem bekannten Krank-
heitsverlauf und mindestens dreijähriger Anfalls-
freiheit kann – nach fachneurologischer Abklärung 
und Beurteilung – bei einem isolierten, eindeutig 
provozierten Anfallsrezidiv eine dreimonatige 
Fahrkarenz und bei einem unprovozierten Anfalls
rezidiv eine sechsmonatige Fahrkarenz ausreichend 
sein.

 Bei einem hohen Risiko für das Auftreten epilep-
tischer Anfälle (>40% im nächsten Jahr) ist die 
Kraftfahreignung in der Regel aufgehoben, auch 
wenn bislang Anfallsfreiheit besteht. 

3. Bei einer Epilepsie kann eine Erst- oder Wieder-
zulassung als Motorfahrzeuglenker in der Regel 
erfolgen, wenn eine Anfallsfreiheit (mit oder ohne 
Antiepileptika) von einem Jahr besteht (Beson
derheiten der verschiedenen Führerausweiskate
gorien siehe Abschnitt B).

 Eine Verkürzung dieser Frist ist unter anderem in 
folgenden Fällen möglich, sofern dies durch fremd
anamnestische Angaben gesichert ist: 

 –  über mindestens ein Jahr ausschliesslich einfa
che fokale Anfälle (ohne Bewusstseinsstörung) 
ohne motorische, sensorische oder kognitive 
Behinderung beim Lenken,

 –  über mindestens drei Jahre ausschliesslich 
schlafgebundene Anfälle,

 –  Reflexepilepsien mit vermeidbarem auslösen
dem Stimulus.

 Eine Verlängerung dieser Frist ist unter anderem 
notwendig bei:

 – Alkohol, Medikamenten oder Drogenabusus,
 – fehlender Compliance bzw. Glaubwürdigkeit,
 – Anfällen bei einer progressiven ZNSLäsion,
 –  einer metabolischen Störung, die nicht aus

reichend kontrollierbar ist,
 –  einer exzessiven Tagesschläfrigkeit (anfalls 

oder medikamentenbedingt).
4. Die EEG-Befunde müssen mit der Fahreignung 

kompatibel sein.
5. Beim völligen Absetzen der Antiepileptika besteht 

für die Dauer des Absetzens des letzten Medika
mentes und für die ersten drei Monate danach 
keine Fahreignung. Ausnahmen sind in gut be
gründeten Fällen möglich (insgesamt wenige An
fälle, EpilepsieSyndrome mit niedrigem Rezidiv
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Risiko, langsames Ausschleichen der Medikamente 
nach mindestens dreijähriger Anfallsfreiheit). 
Kommt es während eines Absetzversuchs zu einem 
Anfallsrezidiv, beträgt die erforderliche Fahrkarenz 
nach Wiederaufnahme der Therapie sechs Monate. 
Eine Verkürzung auf drei Monate ist in gut be
gründeten Fällen möglich.

 Bei sonstigen Veränderungen der antiepileptischen 
Medikation, wie zum Beispiel Umstellungen der 
Pharmakotherapie von einem Wirkstoff auf einen 
anderen oder von einem Originalpräparat auf 
ein Generikum, obliegt die Beurteilung der Fahr
eignung dem behandelnden Neurologen.

6. Ärztliche Aufklärungspflicht: Der behandelnde 
Arzt ist verpflichtet, die betroffenen Patienten pro

aktiv über diese Richtlinien zu informieren und 
seine auf den konkreten Einzelfall zutreffende 
Einschätzung der Fahreignung zu erläutern. Die 
erfolgte Aufklärung muss in den Patientenunter
lagen dokumentiert sein. Eine generelle ärztliche 
Meldepflicht besteht nicht, hingegen ein Melde
recht bei uneinsichtigen Patienten (Strassenver
kehrsgesetz Artikel 15d).

7. Meldepflicht des Patienten: Bei Auftreten eines 
Anfalls sofortiges Einstellen des Fahrens und Mel
dung an den behandelnden Neurologen bzw. Neu
ropädiater.

8. Die Ausstellung der Erstzeugnisse und der Bestä-
tigungszeugnisse (nichtobligatorische Vorlage 
siehe Abb. 1) betreffend Fahreignung erfolgt gemäss 
den Weisungen der kantonalen Strassenverkehrs
ämter. Die Beurteilung der Kontrollfristen erfolgt 
durch den Neurologen.

B) Besondere Bestimmungen bezüglich 
der einzelnen Führerausweiskategorien

1. Personenwagen (Kat. B und B1) und Motorräder 
(Kat. A und A1)
Erst und Wiederzulassung gemäss den allgemeinen 
Richtlinien.

2. Lastwagen (Kat. C und C1) und berufsmässiger 
Personentransport (BPT) und Kleinbusse (Kat. D1)
Die Erst oder Wiederzulassung zur Führerausweis
kategorie C oder D1 ist bei einer einmal manifest ge
wesenen Epilepsie nur möglich, wenn eine fünfjährige 
Anfallsfreiheit ohne Medikation besteht.
Bei einem erstmaligen provozierten Anfall im Rahmen 
akuter, vorübergehender Erkrankungen oder deren 
Behandlung reicht eine Karenzfrist von sechs Mona
ten aus, sofern die provozierenden Bedingungen 
nicht mehr gegeben sind. 
Bei einem erstmaligen unprovozierten Anfall ist eine 
Karenzfrist von zwei Jahren einzuhalten. Ausnahme: 
Wird bei C1 das Fahrzeug wie ein Privatfahrzeug ge
nutzt (analog Kat. B), gelten die Bestimmungen von 
Kat. B.

3. Car/Bus (Kat. D)
Die Erst oder Wiederzulassung zur Kat. D ist bei 
 einer einmal manifest gewesenen Epilepsie nicht 
möglich (Ausnahme: ausgeheilte kindliche Epilepsie
Syndrome). Nach einem erstmaligen unprovozierten 
oder provozierten Anfall im Erwachsenenalter ist 
eine Zulassung nur möglich, wenn eine fünfjährige 
Anfallsfreiheit ohne Medikation besteht.

Abbildung 1: Nicht-obligatorisches Beispiel für ein fachärztlich-neurologisches Zeugnis 

zuhanden des Strassenverkehrsamtes.

Fahreignung und Epilepsie
Name: Geburtstag:

Erstzeugnis

1 Jahr

2 Jahren

anderer Zeitpunkt, nämlich 

Datum: Stempel / Unterschrift:

Begründung:

Bestätigungszeugnis

1. Diagnose?

2. Aktuelle Antiepileptika-Therapie? 

4. Datum des letzten Anfalls?

6. Besonderheiten bezüglich Compliance, Begleiterkrankungen, Suchtleiden?

7.  Ist die Fahreignung aus neurologischer Sicht gegeben?  
Wenn ja, für welche Kategorie?

8. Die nächste Kontrolle mit Zeugniserstattung ist vorgesehen in

3.  Verlauf seit Diagnosestellung oder seit der letzten  
Berichterstattung vom 

5.  Ist das zuletzt durchgeführte EEG (Untersuchungsdatum:          )  
mit der Fahreignung kompatibel?
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4. Motorfahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit 
bis 45 km/h (Kat. F), landwirtschaftliche Motor-
fahrzeuge (Kat. G), Motorfahrräder (Mofa)  
und andere Fahrzeuge, die einen Mofa-Ausweis 
benötigen (bestimmte Elektrofahrräder  
und Elektrofahrstühle) sowie Pistenfahrzeuge
Die Erst und Wiederzulassung erfolgt gemäss den 
allgemeinen Richtlinien. Ausnahmen (insbesondere 
Verkürzung der Karenzfrist) sind in begründeten 
Einzelfällen möglich.

5. Fahrlehrer und Experten 
Es gelten die Richtlinien der massgeblichen Führer
ausweiskategorien.

6. Sonderfälle 
Tramwagenführer, Lokomotivführer, Piloten: Bei 
 einer einmal manifest gewesenen Epilepsie oder auch 
nach einem erstmaligen provozierten oder unprovo
zierten Anfall ist die Fahr und Flugeignung grund
sätzlich aufgehoben.
Bei Hubstaplerfahrern, Ballonführern, Bagger und 
Kranführern, Motorbootfahrern, Luftseilbahn und 
Bergbahnführern erfolgt die Beurteilung der Fahr
eignung gemäss den allgemeinen Richtlinien.
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